
Jahresabschluss zum
31. Dezember 2023

Commertunity AG,
Hamburg



Wir haben den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 der Commertunity AG (vormals: SPAC THREE
AG), Hamburg (vormals: München) entsprechend den §§ 317 ff. HGB und den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen geprüft. Wir haben den beigefügten Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2023 (Anlage 1) unter dem Datum des 5. März 2024 mit dem als Anlage 2 beigefüg-
ten Bestätigungsvermerk versehen.

Für die Durchführung unseres Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Drit-
ten, die beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften nach dem Stand 1. Januar 2024 maßgebend.
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Commertunity AG (vormals: SPAC THREE AG),
Hamburg (vormals: München)
Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A 31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR EUR

A.
I.

Entgeltlich erworbene Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten 10.151,00 0,00

II.
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 713,00 0,00

III.
Beteiligungen 28.001,00 0,00

38.865,00 0,00
B.

I.

1. Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen 2.534,55 0,00

2. Forderungen gegen verbundene
Unternehmen 51.190,41 0,00

3. Sonstige Vermögensgegenstände 3.306,00 0,00
57.030,96 0,00

II.

110.902,85 211.534,75
167.933,81 211.534,75

C. 5.427,57 0,00

Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände

Sachanlagen

Finanzanlagen

Umlaufvermögen

Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks

Rechnungsabgrenzungsposten

P A S S I V A 31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR EUR

A.
I. 2.000.000,00 250.000,00
II. -43.965,25 0,00
III. -1.951.169,62 -43.965,25

4.865,13 206.034,75
B.

79.627,15 5.500,00
C.

1.
26.417,02 0,00

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
EUR 26.417,02 (Vj: EUR 0,00)

2.
45.496,58 0,00

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
EUR 45.496,58 (Vj: EUR 0,00)

3. 55.820,50 0,00
davon aus Steuern:
EUR 49.202,98 (Vj: EUR 0,00)
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
EUR 55.820,50 (Vj: EUR 0,00)

127.734,10 0,00

Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital
Verlustvortrag
Jahresfehlbetrag

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen

Sonstige Rückstellungen

212.226,38 211.534,75 212.226,38 211.534,75
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Commertunity AG (vormals: SPAC THREE AG),
Hamburg (vormals: München)
Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023
2023 2022

EUR EUR EUR

1. 490.000,00 0,00
2. 19.615,52 0,00
3.

a) Löhne und Gehälter -314.655,55 0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung -12.008,61 0,00
-326.664,16 0,00

4.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen -2.271,78 0,00

5. -453.219,42 -43.965,25
davon aus der Währungsumrechnung:
EUR -956,05 (Vj: EUR -877,49)

6. 70.000,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen:
EUR 70.000,00 (Vj: EUR 0,00)

7.
-1.749.999,00 0,00

8. 1.838,22 0,00
davon an verbundene Unternehmen:
EUR 1.838,22 (Vj: EUR 0,00)

9. -1.950.700,62 -43.965,25
10. -469,00 0,00

11. -1.951.169,62 -43.965,25Jahresfehlbetrag

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Umsatzerlöse
Sonstige betriebliche Erträge

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf
Wertpapiere des Umlaufvermögens

Personalaufwand

Abschreibungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Erträge aus Beteiligungen

Sonstige Steuern
Ergebnis nach Steuern
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Commertunity AG (vormals: SPAC THREE AG),
Hamburg (vormals: München)

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I.       Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Commertunity AG hat ihren Sitz in Hamburg. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter

HRB 179725 eingetragen.

II.       Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften

über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften sowie den ergänzenden Vorschriften des Aktiengeset-

zes aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Glie-

derungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbu-

ches aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB, die der Gewinn- und Verlustrech-

nung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB.

III.      Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernom-

men werden.

Die Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldposten erfolgt entsprechend den handelsrechtlichen

Vorschriften.

Im Einzelnen gelten folgende Grundsätze:

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskosten, vermindert um planmä-

ßige Abschreibungen. Soweit ein niedrigerer Wert am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird eine außerplan-
mäßige Abschreibung vorgenommen.
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Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Ab-

schreibungen angesetzt und über eine Nutzungsdauer von 3 Jahren linear abgeschrieben.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens sind mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewer-

tet und werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer zum Teil linear, zum Teil degressiv ab-

geschrieben. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu Anschaffungskosten von EUR 800,00

wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt, sofern keine außerplanmäßigen Abschrei-
bungen wegen voraussichtlich dauernder Wertminderung erforderlich sind.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Alle

erkennbaren Einzelrisiken sind durch Wertberichtigungen berücksichtigt; dem allgemeinen Kreditrisiko ist

durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden nur solche vor dem Bilanzstichtag geleisteten Ausgaben

aktiviert, die Aufwand für eine kalendermäßig bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag ausgewiesen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wur-

den alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag be-

wertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. 


IV.  Angaben zu Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden mit dem Nennwert bilanziert.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie gegen verbundene Unternehmen haben  eine

Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
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Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe

von TEUR 51 (Vj.: TEUR 0).

Angaben zur Ergebnisverwendung gem. § 158 Abs. 1 AktG:

2023 2022

EUR EUR

Jahresfehlbetrag gemäß GuV      -1.951.169,62         -43.965,25
Verlustvortrag aus dem Vorjahr        -43.965,25      0,00

Einstellung in die Gewinnrücklagen

- in andere Gewinnrücklagen                  0,00                           0,00

Bilanzgewinn      -1.995.134,87         -43.965,25

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen in Höhe von insgesamt TEUR 45 (Vj.:TEUR 0) sind

ausschließlich sonstige Verbindlichkeiten.

In den Abschreibungen sind außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von TEUR 1.750

(Vj.: TEUR 0) enthalten.

V. Sonstige Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen in folgender Höhe:
 2024 2025-2028
TEUR                      TEUR

Miet- und Leasingverträge 26  62

2. Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter

Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer des Unternehmens beträgt 2 (Vj.: 0).
Die Mitarbeiter sind Mitglieder des Vorstands.
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3. Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung vor, den im Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2023 ausge-

wiesenen Bilanzverlust von EUR 1.995.134,87 wie folgt zu verwenden:

       EUR

- Vortrag auf neue Rechnung     1.995.134,87

Berlin, den 5. März 2024

Der Vorstand

............................................

    (Sebastian Stietzel)
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Anlage 2

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Commertunity AG (vormals: SPAC THREE AG), Hamburg (vormals: München)

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Commertunity AG (vormals: SPAC THREE AG), Hamburg (vormals:
München) – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beige-
fügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023
bis zum 31. Dezember 2023.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut-
schen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prü-
fungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen
entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die inter-
nen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung
als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rech-
nungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit
der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-
antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein-
schlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche
oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft
zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist sowie einen
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultie-
ren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie ein-
zeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entschei-
dungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.
Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss
aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reak-
tion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um
als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultie-
rende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus
Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Hand-
lungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Dar-
stellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-
trollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gesellschaft ab-
zugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätz-
ten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
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Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen
Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind,
unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht
mehr fortführen kann.

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im
internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Berlin, den 5. März 2024

ba audit gmbh
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Berlin

Steffen Langner
Wirtschaftsprüfer
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